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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Familienpolitik

La révision de la loi sur la procréation assistée a avancé de quelques pas lors de l’année
sous revue. Les amendements au projet ont été acceptés en juin par les participants à
la consultation. Ainsi, le diagnostic préimplantatoire, interdit par la législation actuelle,
serait permis à des conditions strictes. Un diagnostic préimplantatoire serait possible
uniquement pour des couples encourant le risque de transmettre des maladies
génétiques graves à leur enfant. De ce fait, il sera toujours interdit de dépister la
trisomie 21. Egalement interdit, la possibilité de sélectionner un embryon qui pourrait
donner des tissus ou cellules à un frère ou une sœur malade, un « bébé sauveur ». La
première ébauche de la loi, qui prévoyait de développer trois embryons in vitro, a été
modifiée permettant d’analyser huit embryons. Les parents avec un risque génétique
seront ainsi à égalité avec les autres parents. Finalement, il sera possible de congeler
les embryons afin de les implanter ultérieurement. Le projet sera transmis aux
chambres en 2013. La discussion sur ce projet de loi s’est poursuivie en cours d’année
suite à l’arrivée sur le marché d’un test qui permettrait de dépister la trisomie 21 grâce
à une simple prise de sang. Les associations de défense des handicapés ont fait part de
leur inquiétude concernant la possibilité d’une pression sociale croissante en faveur
des avortements. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.06.2012
EMILIA PASQUIER

Im Mai 2019 legte der Bundesrat dem Parlament eine Botschaft zur besseren
Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Angehörigenpflege vor. Darin sollen kurzzeitige
Arbeitsabwesenheiten zur Pflege von Familienmitgliedern oder Lebenspartnerinnen
und -partnern geregelt werden, welche maximal drei Tage am Stück und nicht mehr als
zehn Tage pro Jahr dauern dürfen. Der Bundesrat schätzte die für die Wirtschaft durch
die dazu vorgesehene Lohnfortzahlung entstehenden Mehrkosten auf CHF 90 bis 150
Mio. Weiter soll Eltern schwer beeinträchtigter Kinder ein Betreuungsurlaub von
jährlich bis zu 14 Wochen und eine Betreuungsentschädigung zugestanden werden.
Bisher mussten Angehörige in solchen Fällen Ferien nehmen, sich krankschreiben
lassen oder gar die Arbeitsstelle aufgeben. Die daraus entstehenden Mehrkosten seien
aufgrund der unbekannten Zahl von betroffenen Familien schwer zu schätzen, so der
Bundesrat. Bei maximaler Bezugsdauer und 4'400 Betroffenen rechne er allerdings mit
einer zusätzlichen Belastung der EO von CHF 77 Mio pro Jahr.

Auslöser für die Revision waren diverse Postulate für eine Verbesserung der
Rahmenbedingungen von betreuenden und pflegenden Angehörigen gewesen, nämlich
das Postulat Seydoux-Christe (cvp, JU; Po. 09.4199), ein Postulat der SGK-NR (Po.
13.3366) sowie das Postulat Müller-Altermatt (cvp, SO; Po. 16.3868).

In der Vernehmlassung, welche von September bis November 2018 dauerte, zeigte sich
ein breit abgestützter Zuspruch vonseiten der Kantone, der Parteien, des
Städteverbands sowie der Arbeitnehmerorganisationen. Die beiden
Arbeitgeberorganisationen SAV und SGV sowie die SVP lehnten die Vorlage hingegen
vollständig ab, während sechs Kantone Vorbehalte bezüglich der meisten
vorgeschlagenen Massnahmen äusserten. Auf reges Interesse stiess die Vernehmlassung
auch bei zahlreichen Organisationen, etwa von Direktbetroffenen, Frauen, Verbänden
für Soziales oder Gesundheit – welche unaufgefordert diverse Stellungnahmen
einreichten. 
Verschiedene in der Vernehmlassung geäusserte Punkte nahm der Bundesrat in der
Folge in den Gesetzesentwurf auf: Hatte er anfänglich keine Obergrenze für den Bezug
kurzfristiger Abwesenheiten vorgeschlagen, entschied er sich nun mit zehn Tagen für
den Mittelweg aus den eingetroffenen Stellungnahmen. Zweitens sah der
Gesetzesentwurf wie in der Vernehmlassung gefordert neu eine Definition der
schweren gesundheitlichen Beeinträchtigungen vor – gemäss Vorentwurf hätten diese
in einer Verordnung geregelt werden sollen. Um die Flexibilität der betreuenden Eltern
zu gewährleisten, strich der Bundesrat auf Verlangen der
Vernehmlassungsteilnehmenden zudem die Mindestbezugsdauer des
Betreuungsurlaubs von einer Woche. Schliesslich strich er auch die Bestimmung,
wonach ein bereits bestehender Anspruch auf einen Intensivpflegezuschlag den

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.05.2019
CATALINA SCHMID
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Anspruch auf eine Betreuungsentschädigung ausschliesst. 2

In der Herbstsession 2019 widmete sich der Nationalrat als Erstrat der Revision des
Bundesgesetzes über die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und
Angehörigenbetreuung. Die  Eintretensdebatte wurde von den beiden
Kommissionssprechern Christian Lohr (cvp, TG) und Philippe Nantermod (fdp, VS)
eröffnet. Zur Verbesserung der Situation von pflegenden Angehörigen seien vier
zentrale Massnahmen vorgesehen: Eine Neuregelung der kurzzeitigen
Arbeitsabwesenheit zur Betreuung von Angehörigen, ein Betreuungsurlaub von 14
Wochen für Eltern schwer beeinträchtigter Kinder, die Gewährleistung des Anspruchs
der Hilflosenentschädigung der IV von Kindern während eines Spitalaufenthaltes und
schliesslich die Ausweitung des Anspruchs auf Betreuungsgutschriften der AHV auf
weitere pflegende Personenkreise. In ihren Anträgen habe die SGK-NR versucht, ein
Gleichgewicht zwischen den Bedürfnissen der pflegenden Angehörigen und dem
finanzpolitisch Machbaren zu finden, und sich stark an den Vorschlägen des Bundesrats
orientiert, so die beiden Kommissionssprechenden. 
Eine Minderheit Herzog (svp, TG) erachtete den Handlungsbedarf bezüglich der
Angehörigenpflege als nicht gegeben und beantragte daher Nichteintreten. Wie Verena
Herzog im Ratsplenum für die Minderheit und zugleich für die SVP-Fraktion
argumentierte, solle die vorliegende Problematik auf betrieblicher Ebene mit
freiwilligen, individuellen Lösungen angegangen werden, da diese zumal häufig
grosszügiger ausfallen würden. Bereits heute bestehe zudem eine Pflicht für die
Arbeitgebenden, Eltern und Partnerinnen und Partnern von betroffenen Eltern bei
entsprechender ausgewiesener Notwendigkeit bis drei Tage frei zu geben. Mit der
neuen Regelung sei aber unklar, welche Personen zusätzlich ebenfalls davon profitieren
könnten. Diese Regelung bringe stattdessen hohe direkte und indirekte Kosten für die
Unternehmen mit sich und stelle eine Gefahr für einvernehmliche Lösungen dar. Mit
dieser Einschätzung stand die Fraktion allerdings weitgehend alleine da: Es sei wichtig,
dass man die Situation von pflegenden Angehörigen erleichtere und die Vereinbarkeit
von Erwerbstätigkeit und Angehörigenbetreuung bzw. -pflege verbessere, weshalb auf
die Vorlage einzutreten sei, lautete der generelle Tenor der Rednerinnen und Redner
aller übrigen Fraktionen. Mit 128 zu 45 Stimmen bei 14 Enthaltungen trat der Nationalrat
denn auch auf die Vorlage ein, wobei eine Mehrheit der SVP-Fraktion aber auch eine
Minderheit der FDP-Fraktion gegen Eintreten stimmten; die Enthaltungen stammten
fast vollständig aus der SVP-Fraktion.

In der Folge startete die grosse Kammer die Detailberatung, wobei zahlreiche
Minderheitsanträge vorlagen, von denen jedoch keiner erfolgreich war. Umstritten
waren etwa die kurzfristigen Absenzen. Die bundesrätliche Botschaft sah hier einen
Anspruch auf einen bezahlten Urlaub von maximal drei Tagen pro Ereignis und zehn
Tagen jährlich für jene Zeit vor, welche «zur Betreuung eines Familienmitglieds, der
Lebenspartnerin oder des Lebenspartners mit gesundheitlicher Beeinträchtigung
notwendig ist». Einer Minderheit Nantermod ging die Formulierung «eines
Familienmitglieds» zu weit, da damit auch entfernte Verwandte gemeint sein könnten,
wie Regine Sauter (fdp, ZH) als Minderheitensprecherin ausführte. Stattdessen sollten
nur Familienmitglieder in direkter Linie nach oben und unten Anspruch auf
entsprechenden Urlaub erhalten. Ausserhalb der SVP- und FDP-Fraktion stiess dieser
Antrag jedoch nicht auf Zustimmung und wurde mit dem Argument, dass damit den
modernen Familienkonstellationen keine Rechnung getragen würde, abgelehnt. Mit
einem Appell an die Eigenverantwortung in der Aufteilung der Urlaubstage beantragte
eine Minderheit Bertschy (glp, BE) den Verzicht auf die Einschränkung von drei Tagen
pro Ereignis, während sie die jährliche Obergrenze beibehalten wollte. Auch dieser
Antrag fand ausserhalb der SP-, Grünen und GLP-Fraktionen nur wenig Zuspruch und
wurde abgelehnt. Weiter lehnte der Nationalrat einen kompletten Verzicht auf die
jährliche Bezugsgrenze von zehn Tagen (Minderheit Schenker: sp, BS) und die Kürzung
der jährlichen Limite auf sechs Tage pro Jahr (Minderheit Herzog) ab. 

Auch die bezahlte Betreuungszeit von 14 Wochen zur Pflege von schwerkranken oder
verunfallten Kindern führte zu Diskussionen. Eine Minderheit Graf Maya (gp, BL) störte
sich daran, dass die Betreuungszeit nur für schwer beeinträchtigte Kinder gelten soll
und nicht auch für andere Familienmitglieder und forderte deshalb eine entsprechende
Ausweitung. Schliesslich müssten in solchen Situation nicht nur Kinder betreut werden,
sondern auch erwachsene Angehörige. Einen Betreuungsurlaub von je 14 Wochen pro
Elternteil (statt je 7 Wochen) und somit eine Verdoppelung der Dauer des
Betreuungsurlaubs, um dem hohen zeitlichen Aufwand der Pflege gerecht zu werden,
forderte eine Minderheit Schenker. Eine Minderheit Heim (sp, SO) verlangte schliesslich

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 23.09.2019
CATALINA SCHMID
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die Klarstellung, dass ein Rückfall als neuer Krankheitsfall gehandhabt werden müsse
und nicht dem vorangehenden zugerechnet werden dürfe. Auch diese
Minderheitsanträge fanden im Ratsplenum keine Mehrheiten. 

Im Rahmen der Ausweitung der AHV-Hilflosenentschädigung auf weitere Personen
gestanden Bundesrat und Kommission Verwandten in auf- oder absteigender Linie
sowie Geschwistern, Ehegatten, Schwiegereltern, Stiefkinder und Lebenspartnerinnen
und -partnern einen Anspruch zu. Letztere mussten jedoch seit mindestens fünf Jahren
ununterbrochen mit den Versicherten einen gemeinsamen Haushalt geführt haben –
wogegen sich eine Minderheit Bertschy wehrte. Diese Frist von fünf Jahren zur
Anerkennung des Konkubinats sei nicht mehr zeitgemäss, da viele Paare sich schon vor
einem gemeinsamen Haushalt gegenseitig unterstützten und spätestens nach der
Geburt eines gemeinsamen Kindes, wie die Minderheitensprecherin argumentierte. Sie
forderte daher die Anerkennung des Konkubinats bereits ab zwei Jahren oder bei
einem gemeinsamen Kind. Eine Minderheit Nantermod forderte hingegen die
Streichung des gesamten Artikels und somit den Verzicht auf diese Ausweitung des
Anspruchs. Beide Minderheitsanträge wurden in der Folge vom Ratsplenum abgelehnt. 
Die einzige Änderung am bundesrätlichen Entwurf, welche das Ratsplenum guthiess,
war eine von der SGK-NR beantragte Ergänzung der Voraussetzungen für Minderjährige
zum Anspruch auf eine Hilflosenentschädigung. Gemäss Bundesrat sollten
minderjährige Personen nur an denjenigen Tagen Anspruch auf eine
Hilflosenentschädigung erhalten, an welchen sie sich nicht in einem Heim aufhalten.
Die SGK-NR wollte hingegen auch minderjährigen Personen in einer Heilanstalt
Anspruch gewähren, sofern eine regelmässige Anwesenheit der Eltern sowohl
notwendig als auch tatsächlich erfolgt ist. 

Mit 129 zu 48 Stimmen bei 7 Enthaltungen nahm der Nationalrat den Entwurf in der
Gesamtabstimmung an und schrieb zugleich stillschweigend die Postulate der SGK-NR
(Po. 13.3366) und von Stefan Müller-Altermatt (cvp, SO; Po. 16.3868) ab. 3

Alterspolitik

Der Vorschlag des Bundesrates zum Gleichstellungsartikel (Art. 8) sah vor, neben dem
Grundsatz, wonach alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind (Abs. 1), eine Liste der
verbotenen Diskriminierungen anzuführen (Abs. 2). So sollte niemand benachteiligt
werden dürfen, namentlich nicht wegen der Herkunft, der Rasse, des Geschlechts, der
Sprache, der sozialen Stellung, der religiösen, weltanschaulichen oder politischen
Überzeugung oder wegen einer körperlichen oder geistigen Behinderung. Im
Ständerat, der die Vorlage als Erstrat behandelte, wollten mehrere Abgeordnete weitere
Diskriminierungstatbestände explizit aufnehmen, so etwa Beerli (fdp, BE) den Begriff
der Lebensform, um den alternativen Partnerschaften besser gerecht zu werden,
Leumann (fdp, LU) das Kriterium des Alters, womit in erster Linie ein besonderer Schutz
der Jugend anvisiert wurde, und Brändli (svp, GR) neben der körperlichen und geistigen
auch die psychische Behinderung. In zwei Eventualabstimmungen wurden die Anträge
Beerli und Brändli angenommen, jener von Leumann ganz knapp abgelehnt. Schliesslich
setzte sich aber Spoerry (fdp, ZH) mit dem Argument durch, angesichts der Tatsache,
dass wohl keine Aufzählung je abschliessend sein könne, sei es sinnvoller, die Liste
gänzlich fallen zu lassen und in Abs. 2 nur zu sagen, dass niemand diskriminiert werden
darf. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.01.1998
MARIANNE BENTELI

Menschen mit Behinderungen

Ende Oktober gab der Bundesrat eine Revision des Bundesgesetzes über den
Militärpflichtersatz in die Vernehmlassung. Dabei wollte er den Militärpflichtersatz für
Behinderte zwar erleichtern, nicht aber völlig abschaffen. Eine generelle Befreiung, so
argumentierte er, wäre mit der allgemeinen Wehrpflicht kaum vereinbar; ein Abweichen
vom Grundsatz der Ersatzpflicht würde letzlich deren Aufgabe bedeuten, weil jede
Dienstuntauglichkeit im weitesten Sinn als Invalidität qualifiziert werden könnte. Das
Gesetz soll aber so geändert werden, dass mehr Behinderte vom Militärpflichtersatz
befreit werden. Heute wird die Abgabe erlassen, wenn die Einkünfte eines Invaliden das
betreibungsrechtliche Existenzminimum nicht um mehr als 50% übersteigen. Diese
Limite soll neu auf 100% angehoben werden. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.10.1991
MARIANNE BENTELI
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Im Rahmen der Verfassungsrevision lehnte der Ständerat im Gleichstellungsartikel (Art.
8) mit 20 zu 11 Stimmen einen Antrag von Pro-Infirmis-Präsident Brändli (svp, GR) für
einen neuen Abs. 4 ab, der den Gesetzgeber verpflichten wollte, für die Gleichstellung
der Behinderten zu sorgen und Massnahmen zum Ausgleich oder zur Beseitigung
bestehender Benachteiligungen vorzusehen. Mit gleichem Wortlaut wurde dieser Absatz
im Nationalrat bereits von der Kommission vorgeschlagen und gegen einen
rechtsbürgerlichen Streichungsantrag mit 97 zu 58 Stimmen auch angenommen. Die SP
wollte dem noch hinzufügen, der Zugang zu Bauten und Anlagen oder die
Inanspruchnahme von Einrichtungen und Leistungen, die für die Öffentlichkeit
bestimmt sind, sei soweit zumutbar zu gewährleisten, unterlag aber mit 78 zu 77
Stimmen ganz knapp. Angesichts der klaren Stellungnahme der grossen Kammer kam
der Ständerat auf seinen Beschluss zurück und stimmte einem – allerdings
abgeschwächten – Text zu. Danach ist der Gesetzgeber nur gehalten, Massnahmen zur
Beseitigung von Benachteiligungen der Behinderten vorzusehen. Die kleine Kammer
befand, ihre Formulierung sei verhältnismässiger als jene des Nationalrates, da gar nicht
definiert werden könne, was unter der Gleichstellung von Behinderten zu verstehen sei.
Dieser Auffassung schloss sich auch eine Mehrheit des Nationalrates an, obgleich Pro
Mente Sana-Präsident Gross (sp, TG) monierte, damit könnte der Eindruck entstehen,
dass es sich bei den Behinderten um einen Gesetzgebungsauftrag minderer Qualität
handle als etwa bei der Gleichstellung der Geschlechter. Mit 96 zu 68 Stimmen
übernahm der Nationalrat die Version des Ständerates. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1998
MARIANNE BENTELI

Anders als der Ständerat im Vorjahr, der beim Bundesgesetz über die Beseitigung von
Benachteiligungen behinderter Menschen (BehiG) in den grossen Linien dem Entwurf
des Bundesrates gefolgt war, nahm die vorberatende Kommission des Nationalrates mit
grosser Mehrheit eine deutliche Anreicherung der Vorlage vor. Unter Wahrung des
Grundsatzes der wirtschaftlichen Tragbarkeit und der Verhältnismässigkeit orientierte
sie sich dabei im wesentlichen am Gleichstellungsgesetz für Frau und Mann mit
einklagbaren Rechten für Einzelpersonen und Organisationen. Öffentlich zugängliche
Altbauten sowie private Neubauten mit mehr als sechs Wohneinheiten (anstatt acht
gemäss Bundesrat und Ständerat) sollten zwingend behindertengerecht ausgestaltet
werden. Die wesentlichste Ausdehnung fand im Bereich der Arbeit statt. Der
Geltungsbereich wurde auf alle Arbeitsverhältnisse nach Obligationenrecht und
öffentlichem Recht erweitert. Die Kantone wurden verpflichtet, die Integration
behinderter Kinder und Jugendlicher in die Regelschule zu fördern. Nach dem Muster
des Eidg. Büros für die Gleichstellung von Frau und Mann wurde die Schaffung eines
Büros für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen beschlossen, das über
die Grundlagen des Gesetzes informieren, Kampagnen durchführen und die Tätigkeiten
öffentlicher und privater Einrichtungen auf diesem Gebiet koordinieren soll. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2002
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat und eine Mehrheit des Parlaments erachteten das BehiG als indirekten
Gegenvorschlag zur Volksinitiative „Gleiche Rechte für Behinderte“, die 1999 mit über
120 000 Unterschriften eingereicht worden war. Wegen der zwar nicht abschätzbaren,
aber als zu hoch eingestuften Kosten, die sich aus der behindertengerechten
Ausgestaltung aller für die Öffentlichkeit bestimmter Bauten und Anlagen ergeben
würden, empfahl der Ständerat mit 36 zu 4 Stimmen die Initiative zur Ablehnung. Auch
der Bündner SVP-Vertreter Brändli, Präsident der an der Lancierung der Initiative
beteiligten „Pro Infirmis“ sprach sich, schon nur aus rechtlichen Überlegungen, wie er
betonte, für den indirekten Gegenvorschlag und gegen die Initiative aus. Mit den
gleichen Argumenten wurde die Initiative auch vom Nationalrat abgelehnt, allerdings
nur relativ knapp mit 82 zu 75 Stimmen bei sieben Enthaltungen. Ziemlich überraschend
hatte die vorberatende Kommission Zustimmung zur Initiative beantragt. Die Gegner
rekrutierten sich aus der SVP, einer Mehrheit der FDP und Teilen der CVP. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.11.2002
MARIANNE BENTELI

Im Herbst präsentierte der Bundesrat seine Botschaft betreffend die
Ausführungsgesetzgebung zu der vom Volk im Vorjahr gutgeheissenen neuen
Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen (NFA). Das Paket ist als „Mantelerlass“
konzipiert, der als Ganzes dem fakultativen Referendum untersteht und beinhaltet auch
das totalrevidierte Gesetz zur Eingliederung von invaliden Personen. Die
vorgeschlagenen Neuerungen wurden bereits anlässlich der Entscheide über die NFA
intensiv diskutiert. In der zu Jahresbeginn durchgeführten Vernehmlassung hatte die
Linke erneut verlangt, dass der Bund den Kantonen das Minimalniveau der in der
Sozialpolitik zu erbringenden Leistungen (v.a. bei den Eingliederungsmassnahmen für

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.05.2005
MAGDALENA BERNATH
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Invalide) detailliert vorschreibt. 9

Im Dezember eröffnete der Bundesrat das Vernehmlassungsverfahren für einen Beitritt
der Schweiz zum Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen.
Mit dem völkerrechtlichen Vertrag werden bereits bestehende Menschenrechte für die
Lebenssituation behinderter Menschen konkretisiert. Er zielt darauf ab,
Diskriminierungen von Menschen mit Behinderungen in allen Lebensbereichen zu
bekämpfen und ihre selbständige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu fördern. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.12.2010
ANDREA MOSIMANN

Im Juni veröffentlichte der Bundesrat seine Richtlinien betreffend der Beschäftigung
und Eingliederung von behinderten Menschen in der Bundesverwaltung. Darin
aufgelistet waren Zielvorgaben, um beim Bund den Anteil an Arbeitnehmern mit
Behinderungen zu fördern. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.06.2011
ANITA KÄPPELI

Der bundesrätliche Vorschlag zur Ratifizierung der UNO-Konvention über die Rechte
von Menschen mit Behinderungen stiess in der Vernehmlassung mehrheitlich auf
Ablehnung. Sowohl die FDP, die SVP als auch der Arbeitgeberverband kritisierten das in
der Konvention festgeschriebene Recht auf Arbeit, welches in der Schweizer
Gesetzgebung generell nirgends verankert sei. Zudem befürchteten die Opponenten die
Unmöglichkeit der Umsetzung gewisser Vorgaben der Konvention, wie etwa die Auflage
einer Behindertenquote für Firmen oder die Eingliederung aller Kinder mit
Behinderungen in die Regelschule. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.2011
ANITA KÄPPELI

Le gouvernement a publié un message demandant au parlement d’approuver la
Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées. Cette
convention permettrait de lutter efficacement contre les discriminations et de garantir
le respect des droits de l’homme des personnes handicapées. Selon le Conseil fédéral,
cette convention jouerait un rôle directeur en fixant des lignes directrices pour les
législateurs au niveau national. 13
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